
Zeitschrift: Frauenbestrebungen

Herausgeber: Union für Frauenbestrebungen (Zürich)

Band: - (1919)

Heft: 4

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Züridi, den 1. April 1919. 16. 3ahrgang — M 4.

Frauenbestrebungen
Organ der deutsch -schmeizcriscfien Frauenfacircgung

Berausgegeben Don der

„Zürcher Frauenzentrale"

Verantwortliche Redaktion: Klara Bonegger, Emmi Bloch, bina Emi.
Ständige Mitarbeiterinnen: G. Gerhard (Basel), Dr. flnnie beuch (Bern), fl. Dück-Tobler (St. Gallen).

Die „Frauenbestrebungen" ersdieinen je am 1. des monats und kosten jährlich Fr. 3.— oder halbjährlich Fr. 1.60 franko ins Baus. Bestellungen
nimmt die Expedition entgegen. Abonnements bei der Post bestellt, je 20 Cts. Zuschlag. Inserate: die einspaltige Petitzeile oder deren Raum 25 Cts.

Inserate, Druck und Expedition: Buchdruckerei 3acques Bollmann, Züridi 1, Unterer (Ilühlesteg 6/8, Telephon 5elnau 4.37

Inhaltsverzeichnis : Eingabe des Bundes schweizerischer
Frauenvereine. — Vom Tage. — Zum Nationalratsproporz. —
Eine Anregung. — Deutschösterreich im Zeichen des
Frauenwahlrechts (Schluss). — Hochschule für soziale Frauenberufe
in Genf. — Aus den Vereinen. — Bücherschau. — Kleine
Mitteilungen.

Eingabe des Bundes schweizerischer Frauenvereine.

A n d i e hohe Bundesversammlung,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Hochgeehrte Herren!

Der Bund schweizerischer Frauenvereine hat in seiner

ausserordentlichen .Delegiertenversammlung vom 22.

Januar 1919 einstimmig folgende Resolution angenommen:

„Der Bund schweizerischer Frauenvereine,
einverstanden mit den am 4./5. Dezember 1918 in der
Bundesversammlung ausgesprochenen Grundsätzen der Motionen
des Herrn Scherrer-Füllemann, betreffend die Totalrevision

der Bundesverfassung, und der Herren Greulich und
Göttisheim betreffend die politischen Rechte der Frauen,
unterstützt diese Motionen im Prinzip und erteilt seinem

Vorstand Vollmacht und Auftrag, die weiteren zu ihrer
Ausführung nötigen Schritte zu tun."

Was diesem einhellig gefassten Beschluss seine
besondere Bedeutung verleiht, besteht darin, dass unser
Bund, der an die hundert Vereine mit 25—30 000 Mitglie
dern zählt, nicht eine Vereinigung vorwiegend
frauenrechtlicher Art ist, sondern dass die ihm angehörenden
Vereine die verschiedensten Gebiete der Volkswohlfahrt,
der Gemeinnützigkeit, der Berufsinteressen, der
Gegenseitigkeit usw. vertreten. Von seiner Gründung, vor
zirka zwanzig Jahren, an hat der Bund schweizerischer

Frauenvereine, der die allgemeinen Interessen der

Frauen in erster Linie verfolgt, die Besserstellung der
Frauen in Familie und Gesellschaft im Auge gehabt. Zu
diesem Zwecke hat er eingehende Studien der verschiedenen

Ihnen vorgelegten Gesetzgebungen gemacht und
den betreffenden Behörden mehrmals Postulate
eingereicht, die Berücksichtigung gefunden haben, sei es bei
der Vereinheitlichung des Zivilrechts, den Entwürfen des

schweizerischen Strafrechts, dem Kranken- und Unfall-
versicherungisgesetz oder der Revision des Fabrikgesetzes.

Bisher hatte der Bund schweizerischer Frauenvereine
zum Frauenstimmrecht noch nicht Stellung genommen
und sich damit begnügt, die Frage zu studieren und in
den Reihen der Frauen selber darüber Erhebungen zu
veranstalten.

Aber angesichts der bedeutenden schon vollzogenen,
teils bevorstehenden Veränderungen in den grossen
Ländern, die uns umgeben, haben die Schweizerfrauen
erkannt, dass auch für sie die Stunde gekommen ist, ihren
Anteil an Pflichten und Verantwortlichkeiten der Gegenwart

auf sich zu nehmen und, dem Schicksal ihres Vaterlandes

näher tretend, diesem zu dienen.

Der Freiheitssamen, der im Herzen der Schweiz
beim Schwur auf dem Rütli niedergelegt worden ist und
Ausdruck fand im Pakt vom Jahre 1291, enthält
keimgleich in seiner herben Kraft alle grossen Prinzipien
eines Völkerbundes und kann nicht anders denn Frucht
tragen. Indem unsere zeitlich sich folgenden Verfassungen

den Rechten des Volkes eine stets breitere Basis ver
liehen, müssen sie folgerichtig eine Reform zeitigen, die
der Hälfte • des Schweizervolkes — den Schweizerfrauen

— das Stimm- und Wahlrecht verleiht.
Wir Schweizerfrauen aber, sehr geehrte Herren,

wünschen unsere neuen Rechte der Billigkeit und dem. Rechtssinn

der Vertreter unseres Volkes- zu verdanken, viel lie-
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